Abs.: 

Name

Adresse

PLZ/ORT 

An das

Amt der XXX Landesregierung

Anschrift der Landesregierung
Betreff:
Stellungnahme gegen die geplante Errichtung zweier Reaktorblöcke vom Typ WWER 440 am Standort Mochovce


Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich bitte um Übermittlung meiner anschließenden Stellungnahme zur Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für das KKW Mochovce, Blöcke 3 und 4, an die zuständigen Behörden in der Slowakischen Republik durch das Bundesministerium für Land - und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 

Die Blöcke 3 und 4 des KKW Mochovce sind 2 Druckwasserreaktoren mit einer Baugenehmigung aus dem Jahre 1986. Durch die technische Überalterung zählt es bereits vor seiner Fertigstellung zu den gefährlichsten Reaktoren Europas.

Als vollkommen inakzeptabel zu bezeichnen und das gesamte UVP–Verfahren in Frage stellend, sind die folgenden Punkte:

1. Bauarbeiten ohne abgeschlossene UVP: Bauarbeiten bzw. Ausschreibungen für Technologielieferungen und Bauaufträge werden bereits während der noch nicht abgeschlossenen Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen. Das widerspricht dem Sinn einer UVP, bei der festgestellt werden soll, welche Umweltauswirkungen zu erwarten sind und ob bzw. wie sie verhindert oder abgeschwächt werden können. Eine abgeschlossene UVP ist eine Voraussetzung für eine Baugenehmigung und nicht für die Betriebsgenehmigung! 

2. Keine Alternativenprüfung: Die UVE hat keine weitere Option der Stromversorgung untersucht, der Standort und die Technologie werden nicht hinterfragt. Eine Alternativenprüfung ist in der slowakischen, der europäischen und der internationalen Gesetzgebung vorgesehen. Alternative Energiequellen wie etwa Windkraft, die in ganz Europa boomt, werden mit einem Satz als für die Slowakische Republik nicht geeignet abgehandelt.

3. Sicherheitsfragen sind viel zu allgemein beantwortet, um daraus zu erwartende Folgen für Österreich ableiten zu können. So wird in etwa die Funktionsweise von VVER 440/V213 Reaktortypen beschrieben, ohne auf Spezifika dieses geplanten Reaktors einzugehen, der mit verschiedenen Neuerungen ausgestattet werden soll. Die Fragen der grenzüberschreitenden Folgen schwerer Unfälle sind daraus nicht abschätzbar, weil dafür zu wenige konkrete technische Angaben zur Verfügung gestellt wurden. Zur Beurteilung von grenzüberschreitenden Auswirkungen wären die Anführung von Quellterm (radioaktives Material im Reaktor), Unfallwahrscheinlich-keiten und Szenarien notwendig. Außerdem wird kein einziges Szenario mit schweren Unfällen (BDBA – Auslegungsstörfall überschreitender Unfall) diskutiert.

4. Kein Schutz vor Flugzeugabsturz: Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei Mochovce 3 4 nur behandelt wird, ob der Absturz kleiner Flugzeuge zu beherrschen ist. Es gibt keine Begründung dafür, warum der Absturz einer großen Maschine über der Slowakischen Republik undenkbar wäre. Dass zeitgleich z.B. am EPR in Finnland gebaut wird, der den Absturz großer Verkehrsflugzeuge und gezielter Angriffe beherrschen soll, macht deutlich, dass es sich bei Mochovce 3 4 keinesfalls um einen aktuellen nuklearen Sicherheitsstandard handeln kann. 


5. Übertragbarkeit der Daten und Betriebserfahrungen der Blöcke 1 und 2 auf die Reaktoren 3 und 4 fragwürdig: Die Argumentation, dass viele Daten wie z.B. Emissionsdaten und Wasserverbrauch, Betriebserfahrungen generell von Mochovce 1 und 2 übertragbar seien, ist nicht haltbar. Bei Mochovce 3 und 4 sind  Sicherheitsverbesserungen vorgesehen, wodurch „im Vergleich zu Mochovce 1 und 2 das Niveau der nuklearen Sicherheit erhöht“ werden soll. Die Daten der Blöcke können daher keinesfalls identisch sein. Die oft erwähnte Behauptung, dass die neuen Blöcke sicherer als die Blöcke 1 und 2 wären, ist in der UVE nicht erkennbar, die vielen weiteren Projektänderungen erhöhen die Komplexität der Anlage, was sich bei Unfällen ungünstig auswirken kann.


6. Die Endlagerproblematik ist offensichtlich aus technologischer, gesellschaftspolitischer und finanzieller Sicht ungelöst. 

7. Unzureichende Haftung: Aus der Darstellung in der UVE ist abzuleiten, dass bei Nuklearschäden aus Unfällen im KKW Mochovce 3 4 mit keinen Zahlungen von der slowakischen Seite an Österreich zu rechnen ist. Die veranschlagte Haftungssumme ist mit 74 Millionen Euro darüber hinaus viel zu niedrig angesetzt.

Bis zum ordnungsgemäßen Abschluss des UVP-Verfahrens gemäß EU-UVP Richtlinie und ESPOO-Konvention fordere ich die Einstellung aller Baumaßnahmen für die Reaktorblöcke 3 und 4. Weiters ersuche ich die slowakische Regierung zur Erörterung der oben genannten Fragen und Problemstellungen, eine öffentliche Anhörung in Österreich abzuhalten.

Ort, Datum, Unterschrift: ………………………………………………………………………….

